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You can find us on YouTube.

Warnmaterial Faltleitkegel

Faltleitkegel, blinkend

Faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Über-
trifft die Anforderungen an Leitkegel. Die Pro-Versionen 
sind mit ihren Abmessungen und den deutlich höheren 
Gewichten auch für den Feuerwehreinsatz zugelassen.

Merkmale:
• ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von 
 Absperrungen und Gefahrenstellen
• aus allen Richtungen sichtbar (360°)
• einfachste Handhabung
• leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt 
 in jeden Kofferraum und unter den Autositz
• hohe Standfestigkeit bei geringem Gewicht durch 
 extrem niedrigen Schwerpunkt
• Reflektoren weithin sichtbar (über 300 m)
• mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch 
 besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei 
 diffusem Licht
• Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt
• Batterielebensdauer über 300 Stunden (2 x AAA)
• 5 Jahre Garantie

Lieferumfang: 
Faltleitkegel, Leuchtmittel, PVC-Tragetasche, 
Batterien (2 x AAA)

Zwei verschiedene Versionen in unterschiedlichen 
Größen sind lieferbar.

Standard-Version:

Best. Nr. Höhe mm Maß zusammengeklappt cm Gewicht g
218125 400 25 x 25 x 5 1.000
218130 450 25 x 25 x 5 1.000
218135 600 30 x 30 x 5 1.600
218140 700 33 x 33 x 5 1.900

Pro-Version:

Die Pro-Versionen der Faltleitkegel zeichnen sich durch 
die größere Robustheit und das höhere Gewicht aus. 
Damit sind Sie auch für den Einsatz auf stark befahre-
nen Straßen bzw. Autobahnen geeignet.

Merkmale:
• verfügt über alle Eigenschaften der Standard-
 Faltleitkegel
• höhere Standfestigkeit durch höheres Gewicht
• bessere Stabilität durch den mit Vollgummi aus-
 gegossenen Fuß 

Best. Nr. Höhe mm Maß zusammengeklappt cm Gewicht g
218145 500 28 x 28 x 6 1.800 
218150 750 39 x 39 x 6 3.200

Standard-
Version
ausgezogen

Fußunterseite Pro-Version

Standard-Version zusammengelegt

Dürfen Faltleitkegel im Straßen-
verkehr eingesetzt werden? 
Die Gegenstände zur Ausrüstung und Absicherung von 
Unfall- oder Arbeitsstellen sind in §52 der StVZO 
eindeutig geregelt. Zu den Ausnahmen von diesen 
Regelungen gibt es ebenfalls Aussagen:

§ 70 Ausnahmen
(4) Die Bundeswehr, die Polizei, die Bundespolizei, die 
Feuerwehr und die anderen Einheiten und Einrichtun-
gen des Katastrophenschutzes sowie der Zolldienst 
sind von den Vorschriften dieser Verordnung befreit, 
soweit dies zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben unter 
gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung dringend geboten ist. Abweichungen 
von den Vorschriften über die Ausrüstung mit Kenn-
leuchten, über Warneinrichtungen mit einer Folge von 
Klängen verschiedener Grundfrequenz (Einsatzhorn) 
und über Sirenen sind nicht zulässig.

Da die vollreflektierenden Pro-Versionen 
unserer Faltleitkegel die Anforderungen der 
EN 13422 bezüglich Reflexion, Sichtbarkeit etc. 
erfüllen, steht einem Einsatz der Faltleitkegel 
bei den genannten Behörden und Einheiten 
somit nichts im Wege. 


